
Bayerischer Landtag· 

2. Legislatuqrnriode 
Tagung 1951/52 

Betreff: 

Beilage 2903 
Antrag 

W:e.iterrührung des Studienbetrie·bs 
an der Hochschule Bamberg 

Der Landtag wolle beschließen: 
1. Der seit dem Jahr 1945 an der Phil.

Theo!. Hochschule Bamberg durch das Staats-
ministerium für Unterricht und Kultus ein
g·erichtete erweiterte Studienbetrieb, der durch 
Beschluß des Landtags vom 20. Januar 1950 
his zum 20. Januar 1.952 befristet wurde, ·wird 
in seinen~ bisherigen Umfang für die Dauer 
aufrecht erhalten und dem Studium an einer 
Universität gleichgestellt. 

2. Die Phil.-Theol. Hochschule Bamberg· 
frägt fortan den Namen „Staatliche Hochschule 
Bamberg". 

3. An der Philosophischen Fakultät der 
Hochschule Bamberg kann wie bisher das Stu
clilun der Naturwissenschaften mit Ablegung 
der Diplomprüfung für Chemie, Physik und 
Mathematik (mit mathematisch- technischer 
Richtung und mathematisch-wirtschaftswissen
schaftlicher Richtung') sowie das Studium der 
Pharmazie betrieben ;verden. Die bisherige 
rechts- und staatswissenschaftliche Abteilung 
wird in eine rechts- und staatswissenschaftliche 
Fakultät umgewandelt, an der wie bisher das 
zur Ablegm)g der ,juristisclien Referendarprü
fung erforderliclie ,juristische Studium betrie
ben werden kann; ferner das Studium der 
Volkswirtschaft und Fii1anzwissenschaft ein
schließlich der Ablegung-der Diplomhauptprü
fung für Volkswirte. Die reehts- und staats;.\Tis
senschaftliclie Fakultät wird mit allen Reehten, 
die einer Fakultät zukommen, ausgestattet, 
insbesondere mit dem R~cht der Promotion. 

4. An der Hochschule Bamberg sollen nur 
Hochschullehrer im Sinne des Gesetzes über 
die Verhältnisse der Lehrer an wissenschaft
lichen Hochsehulen vom 15. November 1948 
verwendet werden. Die für die Hauptfächer 
bisher auf Dienstvertrag oder Lehrauftrag 
angestellten Professoren sollen nach Maßgabe 
des Hochschullehrergesetzes als ordentliche 
und außerordentliche Professoren in das Be
amtenverhältnis überführt werden. Die hier-

. für erforderlichen Mittel sind im Haushalt des 
Staatsministeriums für Unterriclit und Kultus 
für das Etat,jahr 1952/53 bereitzustellen. Die 
aus der vorstehenden Regelung sich ergeben
den Verwaltungsanordnungen erläßt das 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 

München, den 17. Juni 1952 
Dr. Ehard, 

Eberhard, Donsberger, Dr. Jüngling, Meixner, 
Michel, Nagengast, Wölfel (sämtliche (CSU), 

Bauer, Lang, Lechner Hans, Roßmann, Dr. Sturm 
· (sämtliehe (BP), 

Luft (BHE) 

Beilage 2904 
Zur Beilag·e 1401 

Bayerisches Staatsministerium 
· der Finanzen 

München, den 10. Juni 1952 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Bayerischen Landtags 
Miinchen 

Betreff: 
Gleichmiiß.igo Stl'cmmg d·er l. Hypotheke.n für 
den l'lüziulen vVohnung.s.bnu 

Der Staat hat keine Möglichkeit, die Realkredit
institute und Versieherungsunternehmungen zu einer 
gleichmäßigen Verteilung der aus ih:ilen eigenen 
Mitteln zu gewährenden 1. Hypotheken zu ver
anlassen. Nur insoweit, als der Staat den Real
kreditinstituten die zur Ausreichung von 1. Hypo
theken benötigten Mittel im Wege der Vor- bzw. 
Refinanzierung zur Verfügung stellt, kann wenig
stens zum Teil auf eine gleichmäßige Verteilung 
dieser 1. Hypotheken hingewirkt werden. So wurde 
im Rechnungs,jahr 1951 durch ,,1den Staat auf die 
gleiclunäfüge Streuung von etwa 50°/o der von ihm 
re#nanzierten erststelligen Mittel in Höhe von 
51 Mill. DM insoferne Einfluß genommen, als den 
Realkreditinstituten bestimmte Bau vorhaben, insbe
sondere Vorhaben im Rahmen der Sonderbaupro
gramme für die Lagerauflösung und die innerbaye
rische . Flüchtlingsumsiedlung, bezeichnet wurden, 
für die sie die 1. Hypotheken bereitzustellen hatten. 
Die übrigen 50°/o der erwähnten erststelligen Hypo
theken von 51 Mill. DM konnten von den Real
kreditinstituten selbständig vergeben werden, je
doch mit der Einschränkung, daß damit nur Bau
vorhaben im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues 
gefördert werden durften. 

Im Rechnungsjahr 1952 sind zur Refinanzierung 
von 1. Hypotheken durch den Staat vorläufig 23 Mil
lionen DM in Aussicht genbmmen. Da davon rund 
20 Mill. DM schon zur Durchführung der Sonder
bauprogramme für die Lagerauflösung· und die 
innerbayerisclie Flüchtlingsumsiedlung benötigt wer
den, wird somit der Staat mindestens die gl~ich
mäfüge Verteilung von 20 Mill. DM erststelligen 
Hypotheken sicherstellen können, indem er den 
Realkreditinstituten wiederum die Bauvorhaben 
vorschreibt, für die aus diesem Betrag 1. Hypo
theken zu gewähren sind. 

Im übrigen wird bei den Verhandlungen mit 
den Realkreditinstituten über die Refinanzierung 
von Mitteln zur Ausgabe von 1. Hypotheken im 
Rechnm1g·s.jahr 1952 versucht werden, diese dazu zu 
bewegen, auch die aus ihren eigenen Mitteln auszu
reichenden erststelligen Darlehen möglichst gleich
mäßig zu verteilen. über das Ergebnis dieser Be
mtih ungen werde ich zu gegebei1er Zeit wieder be
ricliten. 

(gez.) Friedrich Zietsch, 
Staatsminister 


